
       DER PRÄSIDENT DES

OBERLANDESGERICHTES LINZ

STELLENAUSSCHREIBUNG

Die Justiz beabsichtigt, beim

OBERLANDESGERICHT LINZ

die Aufnahme von einem(r) vollbeschäftigten IT-Techniker(in). Das angebotene

Dienstverhältnis richtet sich nach dem Vertragsbedienstetengesetz (Entlohnungs-

schema v, Entlohnungsgruppe v4).

Von den Bewerber(inne)n werden folgende Erfordernisse erwartet:

Allgemeine Erfordernisse:

� österreichische Staatsbürgerschaft oder die Staatsangehörigkeit eines Landes,

    dessen Angehörige Österreich auf Grund eines Staatsvertrages im Rahmen der 

    europäischen Integration dieselben Rechte für den Berufszugang zu gewähren 

    hat wie österreichischen Staatsbürgern

� volle Handlungsfähigkeit, ausgenommen ihre Beschränkung wegen 

    Minderjährigkeit

� schulische Ausbildung als EDV-, IT- oder Nachrichtentechniker(in)

� persönliche und fachliche Eignung

Besondere Erfordernisse:

� IT-Netzwerktechnologie Ethernet

� strukturierte Verkabelungslösungen

� Server/Client Lösungen 

� IT-Hardware Betreuung im vollen Umfang

� Betriebssysteme MS Windows 2000, XP und Vista

� Softwareanwendungen MS Office, Oppen Office, Datenbanken, SAP

� VOiP Telefonanlangen (Installation und Wartung)

� medientechnische Anwendungen wie Präsentationsanlagen

� IP Netzwerkkameratechnik



� Lifeübertragungen mit digitaler Audio- und Videotechnik

� professionelle digitale Audio- und Videoproduktionen inkl. Schnittplatztechnik

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis 15. Mai 2008 (Postaufgabe) an den

Präsidenten des Oberlandesgerichtes Linz

Gruberstraße 20, 4020 Linz, Postfach 274

zur Zahl 1 Jv 1.470/08v - 6.

Verspätet eingebrachte Bewerbungen können bei dieser Ausschreibung nicht

berücksichtigt werden. Von den oben angeführten Erfordernissen kann nicht abgese-

hen werden. Die Auswahl der Bewerber für den freien Arbeitsplatz erfolgt auf Grund

des Ergebnisses eines Eignungstests sowie eines Aufnahmegespräches.

Gemäß § 72 Abs. 1 Vertragsbedienstetengesetz beträgt das Monatsentgelt in

der Entlohnungsgruppe v4 - Entlohnungsstufe 1 (= ohne Einrechnung von evt. Vor-

dienstzeiten) € 1.336,40 brutto.

Für Auskünfte steht Ihnen beim Oberlandesgericht Linz Frau Hörtenhuber

unter der Telefonnummer 05/760121 - DW 11326 gerne zur Verfügung.

Linz, am 18. April 2008

Für den Präsidenten:

Dr. Erich Dietachmair


